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Bestellung von Mitgliedern in die Gesellschafter-
versammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag beschließt als Vertreter*in des Rhein-Sieg-Kreises in die 
Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH 
 

Vertreter*in  Stellvertreter*in 
   

1. LR Sebastian Schuster  1. Ltd. KVDìn Sabine Waibel 

2. .......................................  2. ....................................... 

3. .......................................  3. ....................................... 

4. .......................................  4. ....................................... 

5. .......................................  5. ....................................... 
 
zu entsenden. 
 
Zur Stimmabgabe berechtigte*r Vertreter*in des Rhein-Sieg-Kreises ist das Mitglied zu 1. 
bzw. dessen Stellvertreter*in. 
 

 

Erläuterungen: 

 
Die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH wurde 2006 gegründet. Alleingesellschafter ist der Rhein-Sieg-
Kreis. 

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen, die Übernahme von Dienstleistungen für den Gesellschafter oder ihre 
Beteiligungsunternehmen sowie alle damit verbundenen oder im Zusammenhang stehenden 
Geschäfte. Sie hält Beteiligungen an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den 
Rhein-Sieg-Kreis mbH, an der Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft mbH und der Regionalverkehr 
Köln GmbH sowie an der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft mbH. 
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Vertretungen des Kreises, die Mitgliedschaftsrechte in Organen, Beiräten oder Ausschüssen von 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen wahrnehmen, werden gemäß § 26 Abs. 5 KrO 
NRW vom Kreistag bestellt oder vorgeschlagen. Ist mehr als eine Vertretung des Kreises zu 
benennen, muss der Landrat oder ein*e von ihm vorgeschlagene*r Bedienstete*r des Kreises 
dazuzählen. 

Laut Gesellschaftsvertrag der Kreisholding GmbH besteht die Gesellschafterversammlung aus 
einem oder mehreren Vertretern, die vom Kreistag entsandt werden. Auch wenn er durch mehrere 
Personen vertreten wird, kann der Gesellschafter seine Stimme in der Gesellschafterversammlung 
nur einheitlich abgeben. 

Die Amtszeit der vom Kreistag bestellten Vertretung endet mit der bei ihrer Bestellung laufenden 
Wahlperiode. 

Mitglieder der Gesellschafterversammlung waren/sind: 
 

Vertreter*in 
 

Stellvertreter*in 

1. LR Sebastian Schuster 1. Ltd. KVD`in Sabine Waibel 
2. KT-Abg. Silke Josten-Schneider  

(vormals CDU) 
2. KT-Abg. Klaus Döhl (CDU) 

3. KT-Abg. Jürgen Becker (CDU) 3. KT-Abg. Joachim Kühlwetter  (CDU) 
4. KT-Abg Gisela Becker (SPD) 4. KT-Abg. Nicole Männig-Güney (SPD) 
5. KT-Abg. Wilhelm Windhuis (GRÜNE) 5. Edith Geske (GRÜNE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Landrat) 
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